
DLRG OG Alsdorf
Vergleich der alten Satzung von 1995 mit dem Entwurf der neuen 

Satzung (weitestgehende Übernahme der aktuellen Mustersatzung des 
LV in der Version vom 20.06.2021)

1



Alte Satzung v. 03.03 1995 (Alt)Neue Satzung  (Neu)

2

Kommentar:
• Klarstellung bzgl. geschlechtergerechten 

Sprache eingefügt



AltNeu

3

Komplett unverändert übernommen Ist in der neuen Fassung ein extra 
Kapitel §3

Kommentar: Deutlich 
gestrafft und konkretisiert. 



AltNeu

4

Kommentar:
• Deutlich gestrafft und 

konkretisiert
• Rausgefallen ist Umwelt-, 

Katastrophenschutz und 
Volkssport.

• Dafür neu: Forschung und 
Entwicklung,  Integration, 
Toleranz



AltNeu

5

Kommentar:
• Absatz 2,2 und 3 sind neu. 

Konkretisieren die Mittelverwendung 
und die Aufwandserstattung.

Das stand früher unter III. §10 Absatz (2).



AltNeu

6

Kommentar:
• In der neuen Form sind Beitrag, 

Stimmrecht und Ende der 
Mitgliedschaft auseinandergezogen, 
war vorher vermischt

Kommt später unter §7



AltNeu

7

Kommentar:
• Wurde neu sortiert und konkretisiert



AltNeu

8

Kommentar:
• Diese Regelung ist neu!



AltNeu

9



AltNeu

10

Kommentar:
• Gibt es so nicht mehr!



AltNeu

11

Kommentar:
• Dieser Hinweis stand früher deutlich 

weiter hinten. Konkretisiert wird der 
Inhalt im neuen §38.



AltNeu

12

Kommentar:
• Nahezu gleicher Inhalt. Einziger neuer 

Punkt: Verhältnis der gegenseitigen 
Stimmberechtigten in OG Vorstand 
und Jugendvorstand wird 
konkretisiert.



AltNeu

13

Kommentar:
• §5 wird durch die neue Gliederung überflüssig und 

es wird im folgenden auch klargestellt, dass OG 
Tagung das höchste Organ der OG ist, nicht der 
Vorstand.

• Punkt (2) wird unter §26 behandelt.

Kommt dann unter §26



AltNeu

14

Kommentar:
• Die Ortsgruppentagung wird deutlicher als 

oberstes Organ herausgestellt



AltNeu

15

Kommentar:
• Wie üblich konkretisiert.
• Stimmrecht wird in §§ 5 und 6 geklärt.



AltNeu

16

Die Form der Einladung und der 
Durchführung der Tagung  (zb. 

elektronisch / virtuell wird im neuen 
§28 für alle Organe festegelegt.

Kommentar:
• Der neue Entwurf enthält nicht mehr 

die Form der Einladung, nur die Frist. 
Das wird allgemein für alle Organe in 
§28 geklärt.



AltNeu

17

Kommentar:
• Inhaltsgleich, nur neu positioniert



AltNeu

18



AltNeu

19

Kommentar:
• Neu sortiert
• Der Geschäftsführender Vorstand ist 

in der neuen Fassung nicht mehr starr 
definiert, sondern kann vom Vorstand 
festgelegt werden.



AltNeu

20

Kommentar:
• Der neue Absatz hat nicht das Ahnden 

von Verstößen, sondern das Beilegen 
von Differenzen zum Ziel



AltNeu

21

Kommentar:
• Wortgleich zur alten Satzung, nur an 

anderer Stelle.



AltNeu

22

Kommentar:
• Regelt jetzt alle Einladungen. 



AltNeu

23

Kommentar:
• Gab es vorher nicht



AltNeu

24

Kommentar:
• Form und Umgang mit Anträgen 

deutlich konkreter beschrieben.
• Bisher waren Anträge und 

„Dringlichkeitsanträge“ in den Punkten 
(3) und (6) getrennt.



AltNeu

25

Kommentar:
• Alle Inhalte der alten Satzung inhaltsgleich in der neuen.
• Zusätzlich: Umgang mit Beschlussunfähigkeit durch Weggang 

von Teilnehmern einer vorher beschlussfähigen Versammlung



AltNeu

26

Kommentar:
• Neu: bei Wahlen muss Wahlausschuss von 3 Personen 

gebildet werden, der seinen Vorsitzenden selbst bestimmt.
• Neu: Regelung zur Stichwahl in (4).



AltNeu

27

Kommentar:
• Regelungen zur Blockwahl gab es bisher nicht



AltNeu

28

Kommentar:
• Protokoll: identisch geregelt
• Hauptamt/Wahlamt: Klargestellt, dass mit Hauptamt eine 

abhängige Beschäftigung gemeint ist



AltNeu

29

Kommentar:
• Zustimmung zur Satzung durch LV und Bezirk ist identisch 

geregelt
• Kontrollrechte wurden in der alten Satzung nicht konkret 

genannt. Es ist nun enthalten, was damit gemeint ist.



AltNeu

30

Kommentar:
• Eingriffsrecht LV: Kommt nur bei „groben Missständen“ in der 

OG zum tragen.
• §37 neu



AltNeu

31



AltNeu

32

Kommentar:
• (4) gibt es so nicht mehr in der neuen Satzung 
• (5) wird inhaltsgleich unter IV §10 (2) aufgeführt.



AltNeu

33



AltNeu

34

Kommentar:
• (1) bis (5) sind bedeutungsgleich mit alter Satzung, nur anders 

sortiert. 
• (6) und (7) gab es bisher nicht.



AltNeu

35

Kommentar:
• Bisher enthält die Satzung nicht die automatische Zustimmung 

zu Beschlüssen des LV zum Bezug des Veröffentlichungsorgan 
(Lebensretters).



AltNeu

36

Kommentar:
• Identisch zur alten Satzung bis auf (3). Für Änderungen aus 

der Diskussion zur Satzungsänderung muss nun nicht mehr die 
Frist neu starten.



AltNeu

37

Kommentar:
• Bisher wurde explizit die DGZRS als Empfänger des 

Vereinsvermögens genannt, wenn es die übergeordneten 
Gliederung nicht mehr gäbe.


